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Beschluß
des

schweiz Ständerathes, betreffend
die Verfassung des Kantons
Freiburg.

(Vom l 3. Juli 1857.)

Die Bundesversammlung der
schwe ize r i schen Eidgenossen-
schast,

nach Einsicht der Verfassung des
.Kantons Freiburg vom 7. Mai 1857,
des Beschlusses des Großen Rathes
.von Freiburg vom 3. Brachmonat
1857, und des Berichtes und An..
tragen des Bundesrathes ,

in Erwägung.

1) daß der Art. 2 der Verfassung
ein Konkordat zwifchen Kirche
und Staat vorbehält, woraus
folgt, daß den Bundesbehörden
seiner Zeit auch die Einficht und
Prüfung dieses Konkordats zu.
stehen muß ;

2) daß, da nach Art. 16 die im
Kanton wohnenden Schweizer-
bürger militärpflichtig sein sol-
len, diese Bestimmung nicht an-
ders als im Sinne der Bnn-
desgesetzgebung interpretirt und
angewendet werden kann ;

.3) daß der Art. 20 nur in Ueber-
einstim.uung mit dem Art. 41
der Bundesverfassung , welcher
den niedergelassenen, nicht kan-
tonsangehörigen Schweizern be-
stimmte Rechte garantirt, aus-
geführt werden soll ;

.4) daß übrigens diese Verfassung
den Bedingungen entspricht ,

Antrag
der

nationalräthlichen Kommission,
betreffend die Verfassung des
Kantons Freiburg.

Die Bundesversammlung der
schweizerischen Eidgenossen-
s c h a f t ,

nach Einficht der von dem Staats-
rathe des Kantons Freiburg behufs
der Ertheilung der eidgenössischen Ge-
währleistung eingesendeten Verfassung
des Kantons Freiburg, vom 7. Mai
1857, und des Beschlusses des Großen
Rathes von Freiburg, vom 3. Brach-
monat 1857, gemäß welchem die Au-
nahme der Verfassung durch das frei-
burgische Volk beurkundet wird,

in Erwägung:

1) daß von dem Zeitpunkte an
wo die schweizerische Bundes-
verfasfung vom Jahr 1848 in
Kraft getreten, alle behufs Er-
theilung der eidgenössischen Ge-
währleistung geschehenen Ver-
fassungsvorlagen mit gedachter
Bundesverfassung im vollen Ein-
klange stehen müssen ;

2) daß die zur Gewährleistung vor-
gelegte Verfassung in ihrem Ar-
tikel 32 mit der Bundesversas-
sung im Widerspruche steht, iu-
dem derselbe nur die stimmfähi-
gen Kantonsbürger (citoyens
actifs fribourgeois welche das
fünf und zwanzigste Altersjahr
zurückgelegt haben , für wahl-
fähig erklärt, während der Art.
41, Ziff. 4 und der Art. 42
jeden niedergelassenen Schweizer-
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